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Es gab auch vor den Ferien eine Mail an die Schulen, dass es keine generelle Attestpflicht gibt.

Nur bei (Nach-)Prüfungen (nicht Klausuren/Klassenarbeiten) sowie bei häufigem Fehlen über
einen längeren Zeitraum bei Klassenarbeiten/Klausuren sowie wenn es begründete Zweifel an
der Krankheit gibt.

Alles andere ist nicht zulässig.
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